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Regeste

Rückweisung des Betreibungsbegehrens | Schuldbetreibungs- und Konkursrecht

Erwägungen

E. 1
Das Betreibungsamt Zürich 9 wies das Betreibungsbegehren des Beschwerdeführers gegen
B.________ mangels örtlicher Zuständigkeit wiederholt zurück, letztmals mit Verfügung
vom 26. Oktober 2023. Dagegen erhob der Beschwerdeführer am 30. Oktober 2023
(Poststempel) Beschwerde beim Bezirksgericht Zürich. Mit Zirkulationsbeschluss vom 21.
November 2023 wies das Bezirksgericht die Beschwerde ab. Dagegen erhob der
Beschwerdeführer am 7. Dezember 2023 (Poststempel) Beschwerde beim Obergericht des
Kantons Zürich. Mit Beschluss vom 22. Dezember 2023 trat das Obergericht auf die
Beschwerde mangels genügender Begründung nicht ein. Den Antrag des
Beschwerdeführers auf richterliche Anhörung wies es ab. Gegen diesen Beschluss hat der
Beschwerdeführer am 28. Dezember 2023 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht
erhoben. Am 3. Januar 2023 (Postaufgabe) hat er weitere Beilagen eingereicht.

E. 2
Angefochten ist ein Nichteintretensentscheid. Thema des bundesgerichtlichen Verfahrens
ist demnach grundsätzlich nur, ob das Obergericht zu Recht auf die kantonale Beschwerde
nicht eingetreten ist. Diesbezüglich hat die Beschwerde an das Bundesgericht eine
Begründung zu enthalten ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), in der in gezielter Auseinandersetzung
mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen
aufzuzeigen ist, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (
BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2). Der Beschwerdeführer geht jedoch nicht darauf ein,
dass er seine Beschwerde an das Obergericht mangelhaft begründet hat. Stattdessen wirft er
dem Betreibungsamt vor, mit faulen Ausreden die Zustellung eines Zahlungsbefehls an den
uneinsichtigen Schuldner zu verweigern, womit es gewisse Personen decke. Der
Beschwerdeführer wirft sodann dem Obergericht vor, eine Anhörung zu verweigern. Eine
Anhörung sei normalerweise üblich. Das Obergericht hat dargelegt, weshalb das Verfahren
als Aktenprozess ohne Parteiverhandlung durchzuführen sei. Damit setzt sich der
Beschwerdeführer nicht im Einzelnen auseinander. Die Beschwerde enthält offensichtlich
keine hinreichende Begründung. Der Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten
Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 3
Es rechtfertigt sich ausnahmsweise, auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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